
 

Anschrift:  Öffnungszeiten:        Kontakt:   Bankkonten:      
 
Rathausplatz 1 Montag:  8.30-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr      Zentrale: 09183/401-0  Raiffeisenbank Burgthann: (BLZ 760 695 64) Nr. 800 007 
90559 Burgthann Dienstag:  8.30-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr      Telefax: 09183/401-18 Sparkasse Nürnberg:          (BLZ 760 501 01) Nr. 380 360 016  
  Mittwoch:  8.00-12.00 Uhr       E-Mail: info@burgthann.de Postbank Nürnberg:            (760 100 85) Nr. 12 192-851 
  Donnerstag:  8.30-12.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr      Internet: www.burgthann.de 
  Freitag:  8.00-12.00 Uhr 
  

 

STANDESAMT 
  

Tel.Nr. des Standesamts 
Tel. 09183/401-30 
Fax 09183/401 830 
E-Mail: standesamt@burgthann.de 
 

 
 
Erforderliche Unterlagen zur Anmeldung der Eheschließung 
 
(Personen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, sowie Personen, die nicht in 
Deutschland geboren sind sollten sich persönlich beim Standesamt erkundigen, welche Unterlagen 
für die Anmeldung der Eheschließung erforderlich sind.) 
 
Die nachfolgende Aufstellung gilt für deutsche Staatsangehörige, die in Deutschland geboren 
sind. 
 

• Gültiger Personalausweis oder Reisepass 
 

• beglaubigte Abschrift aus dem Geburtseintrag (wird vom Standesamt des Geburtsortes 
ausgestellt) 
 

• Aufenthaltsbescheinigung der Hauptwohnung (wird vom Einwohnermeldeamt ausgestellt) 
 
Besonderheiten 

• Wenn gemeinsame Kinder vorhanden sind, wird eine beglaubigte Abschrift aus dem 
Geburtseintrag des Kindes mit Angabe der Vaterschaft benötigt (wird vom Standesamt des 
Geburtsortes ausgestellt) 

 
• Personen, die vorher schon verheiratet waren oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft 

begründet haben benötigen zusätzlich eine beglaubigte Abschrift aus dem Heiratsregister der 
Vorehe bzw. aus dem Lebenspartnerschaftsregister mit Vermerk über die Auflösung der 
Ehe/Lebenspartnerschaft. (wird vom Standesamt des Eheschließungsortes /Partnerschafts-
begründungsortes ausgestellt) 

 
• Personen die nicht volljährig sind, benötigen eine Befreiung vom Erfordernis der 

Ehemündigkeit durch das Familiengericht Hersbruck. 
 
Alle Urkunden sollten nicht älter als 6 Monate sein.  
 
 
 
 
Im Einzelfall kann die Vorlage weiterer Unterlagen notwendig sein. Aus dieser 
Zusammenstellung können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden. 
 


